
Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung der Stadt Münchberg (BGS-EWS)

Vom 16. 01. 1997

Aufgrund der Art> 5, 8 und 9 des Konununalabgabengesetzes erläßt die Stadt
Mlinchberg folgende Beitrags- und Gebührensatzung ZUE- Entwässerungssatzung:

§ l
Beitragserhebung

Die Stadt Münchberg erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung
der Entwäeserungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder ge-
werbLich nutzbare, sowie für solche Grundstücke und befestigte Flächen er-
hoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn

l. fflr sie nach § ^ EWS ein Recht zum Anschluß an die Entwässerungsein-
richtung besteht,

2. sie an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind

oder

3. sie aufgrimd einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen werden.

§ 3
Entstellen der Beitragsschuld

lie Beitragsschuld entsteht im Falle des

l. § 2 Nr. l, sobald das Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlössen werden kann,

2. § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlössen ist,

3. § 2 Nr. 3 mit Abschluß der Sondervereinbarung.

2
'Wenn der in Satz l genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dies&r
Satzung liegt, entsteht die Beitrags schuld erst mit Inkrafttreten dieser
Satzung.

(2)Vird eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des
Grunästückes vorgenommen, die beltragsrechtliche Auswirkungen hat, ent-
steht die Beitrags schuld mit dem Abschluß der Maßnahme
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§ 4
Beitrags Schuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitr-agsechuld
Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(l)"Der Beitrag wird nach der Grundstücks fläche und der Geschoßf lache der
vorhandenen Gebäude berechnet. "Die beitragspflichtige Grunds tücksflächi
wird bei Grundstücksn in unbeplanten Gebieten von mindestens 2. 000 m'
Fläche (übergroße Grundstücke) auf das 4 fache der beitragspflichtigen
Geschoßflache, mindestens jedoch 2. 000 m~ begrenzt.

(2)"Die Geschoßfläche igt nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Ge-

[Chossen zu ermitteln, "Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen.
'Dachgeschosse -werden, nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. ^Gebäu-
de oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen
Bedarf nach Anschluß an die Schmutzwasserableltung auslösen oder die an
die Schmutzwasserableitung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht
zum Geschoßflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für Gebäyde oder
Gebäudeteile, die tatsächlich eine Schmutzwasserableitung haben. "Balkone,
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die
Gebäudefluchtlinie hinausragen..

(3)Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zu-
lässig ist, wird als Geschoßfläche ein Viertel der Grundstücks fläche in
Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige
Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeu-
tuug hat.

(4)"Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist die anzusetzende Geschoßflä-
ehe nach der in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung zu ermitteln;
anzusetzen ist das durchschnittliche Maß der tatsächlichen baulichen Aus-
autzung der Grundstücke in der näheren Umgebung. "Fehlt es an einer her-
anziehbaren Bebauung, so ist ein Viertel der GrundstücksfLäche als Ge-
schoßflache anzusetzen.

.
rd ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen nochn keine

Beiträge geleistet, so entstellt die Beitragspflicht auch hierfür. Glei-
ches gilt im Falle der Geschoßflächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschoßflächen sowie im Falle des Absatzes l Satz 2 . für die
sich aus ihrer Vervielfachung errechnende Grundstücks fläche. ''Gleiches
gilt für alle sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 2 für die Beitrags-
bemessung von Bedeutung sind.

(6)*Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 oder
Absatz 4 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach
Absatz l neu berechnet. "Dem so ermittelten Betrag ist der Betrag gegen-
Uberzustellen, der sich im Zeitpunkt des Entstehens der neu zu berechnen-
den Beitrags schuld (§3 Abs. 2) bei Ansatz der ^ach Absatz 3 oder Absatz 4
berücksichtigten Ggschoßflache ergeben würde. "Der Unterschiedsbetrag ist
nacbzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung eine Überzahlung, so ist
für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abaustel"
Len, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. "Der Erstat-
tungsbetrag ist vom Zeitpunkt der Entrichtung des ursprünglichen. Beitrages
an nach § 238 AO zu verzinsen.
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§ 6
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt

_2
Grundstücks flache"

-^.
^"-" ".;
pro m" Coachoßfl&chc

-ßM-
-^T- -ü .

siehe 2. Anderungssatzung
v. 25. 12. 1998

.siehe 4. Anderunqssatzi
v. 23. 10. 2001

§ 6a
Beitragsabschlag

(l)Dürfen anschließbare Grundstücke nach der Entwässerungs Satzung niir vor-
geklärte Abwässer in die Entwässerungseinrichtung einleiten, so ermäßigen
sich die Beitragssätze um die Hälfte.

(2)lFür diese Grundstücke entsteht ein weiterer Beitrag, wenn der Anschluß
an eine SanunelkLäranlage pder Nachkläranlage vorgenonunen wirä. und somit
die Verklärung entfällt. "Die bereits bezahlten Beiträge gem. Abs. l werden
mit dem Betrag angerechnet, der sich im Zeitpunkt des Entstehens der neu
zu berechnenden Beitragsschuld bei gleicher Grund- und Geschoßf lache er-
geben würde.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des
lig.

§ 8
Gebührenerhebung

Beitragsbescheides fäl-

Die Stadt erhebt für die Benutzung

tungsgebühren,
der Entwässerungseinrichtung Einlel-

§ 9
Einleitungsgebühr

(l)'l'Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach
der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den
angeschlossenen Gi-unds tücken zugeführt werden.

Abs. l Satz 2 ~
'Me Gebühr betragt 3, 70 DM pro Rubilaaotor AbwaGo&.r.. siehe Snderungssatzunqen

3
'Für gewccbliche Betriebe ab einer Jahrcoa-bwaoGQrmcngc von 15. 000 m", -ä±e-
im Ablauf ihrco Produktiono-oder Loic'-tungDproBQOooa Vorkehrungen treffen,

4-^ ^-t^i c; ̂ *tic A. ^la^u.i. j.a, .1. ̂ . ^. Q^^II jj--Au^Ai.^AG o i-\»**. u .t-w -u^-^\^fck w<^*.*.*.\. u*4.A.^ ^»^/A. &^t/V»l*l>j W ^t.-dl^tlg^.,-

odsf der achadstofffracht, führen, kann die Gebühr nach Satz 2 -auf-Antrag
um 10 % ermäßigt wccdGir. 'TDie Gebührenermäßigungen, werden längstens auf
die Dauer von 3 Jahren befristet. "Sie können auch gewährt werden, weun
Vorkehrungen bereits nach dem 01. 01. 1994 getroffen worden sind. "Für ge-
werbliche Betriebe, die Abwässer erstmals nach dem 01. 01. 1997 in die
öffentliche Entwässerung seinrichtung einleiten, finden die Sätze 3 bis 5
und 7 Anwendung, wenn Vorkehrungen im Sinne von Satz 3 getroffen worden
^ind, die über die allgemein anerkannten Regeln der Technik hinausgehen.
Ene Gebührenermäßigung wird nicht gewährt für Vorkehrungen, die lediglich

bewirken, daß die Abwassereinleitung nach g 15 EWS zulässig wird.
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(2)lAls Abwassenaenge gelten dis dem Srundstü^aus der^;;e^rs^^^

^^S^^^^^s^^
recr5^r<^t^altttg?^ü;lindTo^derS tadt"zu~schätzen. wenn

S: ̂  S;"U?^^T":S^. IS;.^^1. -S nic.t . »»BU.Ht
3. :^'kQ.Srrete Anhaltspunkte dafür ergeben. daß der Wasserzähler den

wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

loSo^it die aus dem Gf^stüc^de^En^^e^n^^l^e^^ge^^t^^^

SL^n"^nd°dlerdB7'St^dt-au£ Verlangen nachzuweisen. -Abs. 2 Satz 9 Nr.;

und 3 gilt entsprechend.

(3)Vom Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen:

a) Wassecniengen bis zu 12 m jährlich,
b) das hauswirtscbaftlich geautzte. wasserl.
uc) d^s zurs peisung von Heizungs anlagen verbrauchte Wasser.

§ 10
Gebühranabscliläge

§ 11
Entstehen der Gebührenscbuld

Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die
Entwässerungseinrichtung,



§ 12
Gebühreaschuldner

'Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld
Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks ding-
lich berechtigt ist. "Gebührenschui.dner ist auch der Inhaber eines auf dem
Grundstück befindlichen Betriebs. "Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
Schuldner

§ 13 .
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauezahlimg

1-. _. . .. 2.
(l)"Die Einleitung wird jährlich abgerechnet, "Die Einleitung s gebühren
werden einen Monat nach Zustellung des Gebührenbescheides fällig.

(2)"Auf die Gebührenschuld können zum 28. 02., 30. 04., 30. 06.
eines

Vorauszahlungen unter

31. 08.,
31. 10., und 31. 12. jeden Jahres Vorauszahlungen in ^Höhe eines Sechstels
der Jahresabrechnung des Vorjahres erhoben werden. "Fehlt eine solche Vor-
Jahresabrechnung, so setzt die Stadt die Höhe der
Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 14
Pflicliten der Beitrags- und Gebühr enschuldne r

Die Beitrags- und GebUhrenschuldner sind verpflichtet, der Stadt für die
Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über
den. Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter Vorlage ent-
sprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen.

§ 15
Inkrafttreten

(l)Diese Satzung tritt am 01. 01. 1997 in Kraft.

(2)Gleichzeitig tritt die Satzung vom 23. 12. 1985 aiißer Kraft.

Münchberg, den 16. 01. 1997
Stad Münchberg y<Ett^.

/W^(M/
offaann

l. Bilrgermeister 4f ^'

Die neue Beitrags- u. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung iMurde am
24. 01. 1997 in der Stadtkämmerei der Stadt Münchberg zur Einsichtnahme
niedergelegt. Hierauf wurde durch Mitteilung in dem für amtliche Bekannt-
machungen bestimmten Teil der Münchberg-1-ielmbrechtser-Zeitung/Frankenpost
vom 27. 01. 1997 hingewiesen.

;g, den 28. 01. 1997
inchberg

U^M^J
Hdffm^nn
l. Bürgermeister



Erste ÄnderungsSatzung zur Beitrags- u. Gebührensatzung zur Ent-
wrässerungssatzung der Stadt Münchberg

Die Stadt Münchberg erläßt auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des
Komnunalabgabengesetzes folgende

Satzung

§ l

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzuna vom
16. 01. 1997, wird wie folgt geändert:

l) S 9 Abs. l Satz 2 "Einleitungsgebühr" erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt 4, 30 DM pro Kubikmeter Abwasser.

§ 2

Diese ÄnderungsSatzung tritt am 01. 01. 1998 in Kraft.

Mü^ch^rg, den 22. 12. 1997 ,^1~ ' ~"%^^ch^prg, den

l//^iW^
Ho ff mann
l. Bürgermeister

^̂

Die ÄnderungsSatzung wurde am 02. 01. 1998 in der Stadtkäiimierei der
Stadt Münchberg zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch
Mitteilung in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten Teil der
Münchberg-Helmbrechtser-Zeitung/Frankenpost vom 30. 12. 1997 hinaewie-
sen.

Mün berg, den 08. 01. 1998
St t^ünchberg

IMWM/
Hoffi'mann
l. Bürgermeister



Zweite Änderungssatzung zur Beitrags- u. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Stadt Münchberg

Die Stadt Münchberg erläßt auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes
folgende

Satzung

§1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 16.01. 1997, wird wie
folgt geändert:

l. § 9 Abs. l Satz 2 ,^inleitungsget^ühr" erhält folgende Fassung:

Die Gebühr beträgt 4,60 DM pro Kubikmeter Abwasser.

2. § 6 Beitragssatz" lautet wie folgt:

Der Beitrag beträgt
a) pro m2 Grundstücksfläche
b) pro m2 Geschoßfläche

3,"DM
9," DM.

§2

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.1999 in Kraft.

Mün be , den 23.12.1998

.

^: ^

  f
Hoffmann
l. Bürgermeister

r9.\
©'

. ^̂  K

Die Änderungssatzung wurde am 04.01.1999 in der Stadtkämmerci der Stadt Münchberg zur
Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurds durch Mitteilung in dem füramtlicheJBekanntma-
chungen bestimmten Teil der Münchberg-Helmbrechtser-Zeitung vom 30. 12. 1998 hingewie-
sen.

Mür^be , den 11.01.1999 ^"^'E^/1/ffi\

/^%
[offmann

l. Bürgermeister



Dritte Anderungssatzung zur Beitrags- u. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Stadt Münchberg

Die Stadt Münchberg erlässt auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes
folgende

Satzung

§1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 16. 01. 1997, zuletzt geän-
dert zum 01. 01. 1999, wird wie folgt geändert:

l. § 9 Abs. l Satz 3 , ^inleitungsgebühr" erhält folgende Fassung:

"Für getverbliche Betriebe ab einer Jähresschmufw/assermenge von 15. 000 m3, die im

Ablauf ihres Produküons- oder Leistungsprozesses Vorkehrungen treffen, die zu einer
nachhaltigen, mindestens 10 % igen Senkung der Abwassermenge oder der Schadstoff-
fracht führen, kann die Gebühr nach Satz 2 auf Antrag um bis w 20% ermäßigt wer^-
den."

Diese Anderungssatzung tritt am 01.01.2001 in Kraft.

Müni^berg, den 11. 12.2000

^p?^
1! MW^U

Hoffm nn

l. Bürgenneister

Die Anderungssatzung wurde am 02. 01. 2001 in der Stadtkämmerei der Stadt Münchberg zur
Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Mitteilung in dem für amtliche Bekanntma-
chungen bestimmten Teil der Münchberg-Helmbechtser-Heimatzeitung vom 28. 12. 2000 hin-
gewiesen.

iberg, den 03.01.2001

'^WMIWl.
HofThiann

l. Bürgermeister

/^^L

W



Vierte Anderungssatzung zur Beitrags- u. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Stadt Münchberg

Die Stadt Münchberg eriässt auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes
folgende

Satzung

§1

Änderung

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 16. 01 1997, zuletzt geän-
dert zum 01, 01. 2001, wird wie folgt geändert:

2. § 9 Abs. l Satz 2 "EinSeitungsgebühr" erhält folgende Fassung:

"Die Gebühr beträgt 2, 60 Europro Kubikmeter Abwasser."

2. § 6 " Beitragssatz " laiitet wie folgt:

"Der Beitrag beträgt

a) pro m2 Grundstücksfläche
b) pro m2 Geschossßäche

l, 55Euro
4, 60 Euro"

§2

Diese Anderungssatzung tritt am 01 01. 2002 in Kraft.

Mü/chb^ g, den 23. 10. 2001

!,.4WC{, it{/ ^'?
<&''£^

ävi
Hoffmann

l. Bürgermeister

T&/^
~^^y

Die Anderungssatzung wurde am 31. 10, 2001 in der Stadtkämmerei der Stadt Münchberg zur
Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Mitteilung in dem für amtliche Bekannt-
machungen bestimmten Teil der Münchberg-Helmbrechtser-Heimatzeitung vom
03. /04. 11-2001 hingewiesen.

den05. 11. 2001 / "^
Ho mann
l. Bürgenneister



Fünfte Anderungssatzung zur Beitrags- u. Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt Münchberg

Die Stadt Münchberg ertässt auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes folgende

Satzung

§1

Änderung

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 16. 01. 1997,
zuletzt geändert zum 01. 01 .2002, wird wie folgt geändert:

1. §9 Abs. 1 Satz 2 "Einleitungsgebühr" erhält folgende Fassung:

"Die Gebühr beträgt 2, 90 Euro pro Kubikmeter Abwasser."

§2

Inkrafitreten

Diese Ändern ngssatzung tritt am 01 .01. 2006 in Kraft.

u berg, den 0 . 2. 005

f '^-^-^ c-^
Thomas Fein
Erster Bürgermeister

Die Änderungssatzung wurde in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten
Teil der Münchberg-Helmbrechtser-Tageszeitung vom 10. 12. 2005 veröffentlicht.

ünchb rg, den 28. 2.2 5

[^ .^^ rä, | ^
Thomas^ein
Erster Bürgermeister



Sechste Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt Münchberg

Die Stadt Münchberg erlässt auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes folgende

Satzung
§1

Änderung

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 16. 01 1997,
zuletzt geändert zum 01. 01. 2006, wird wie folgt geändert:

1. §6 "Beitragssatz" erhält folgende Fassung:

"Der Beitrag beträgt

a) pro m2 Gmndstücksfläche 1,90 Euro

b) pro m' Geschossfläche 8,75 Euro.

Für Maßnahmen, die noch bis zum Inkrafttreten dieser Satzung abgeschkfs-
sen werden, gelten die Beitragssätze entsprechend der Vierten Änderungs-
Satzung vom 23. 10. 2001."

2. § 9 Abs. 1 Satz 2 "Einteitungsgebühr" lautet wie folgt:

»D/e Gebühr beträgt 3, 20 Euro pro Kubikmeter Abwasser."

§2

Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 01 .01.2009 in Kraft.

M^i hberg, 24. 11.2008

^ .

ster Bürgermeister

^^^\
.
'^' ' -. - :'.. ''

^..Yt.^
'y,^y

Die Anderungssateung wurde in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten
Teil der Münchberg-Helmbrechtser-Tageszeitung vom 30. 11. 2008 veröffentlicht,

M-n berg, 30. 12. 2008
\

e

Erster Bürgermeister

.
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